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Produktinformationsblatt 
ReisePolice-GEPÄCK-Schutz 
 
Sie interessieren sich für eine HanseMerkur Reiseversicherung – eine gute Wahl! 
  
Für einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte Versicherung, verwenden Sie gerne dieses Informationsblatt. Bitte beachten 
Sie aber, dass hier nicht abschließend alle Informationen zu Ihrem Vertrag aufgeführt werden. Den vollständigen Vertragsinhalt 
entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. Jeder unten 
aufgeführte Versicherungsschutz ist nur dann gültig, wenn Sie diesen konkret abschließen, also in dem von Ihnen gewähltem 
Versicherungsumfang enthalten ist! 
 
 
Um welche Versicherungsart handelt es sich? 
 
Ihre Versicherung ist eine Reiseversicherung. Der Umfang und 
die einzelnen Leistungen Ihres Vertrages werden vom 
gewählten Tarif bestimmt. 
 
Welchen Umfang hat Ihr Versicherungsschutz? 
 
Reisegepäck-Versicherung 

Schließen Sie in Ihrem Versicherungsumfang eine 
Reisegepäck-Versicherung ab, ist Ihr Reisegepäck gegen 
Abhandenkommen, Zerstörung und Beschädigungen 
versichert, solange es sich im Gewahrsam eines 
Beförderungsunternehmens oder Beherbergungsbetriebes 
befindet. Sollte Ihr Gepäck während der Reise durch Diebstahl, 
Verkehrsunfälle oder Elementarereignisse (z. B. Brand, Sturm, 
Überschwemmung) abhandenkommen bzw. zerstört oder 
beschädigt werden, ist es ebenfalls versichert. Im Schadenfall 
erhalten Sie eine Entschädigung bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme. Im Abschnitt „Reisegepäck-
Versicherung“ der Versicherungsbedingungen finden Sie die 
vollständige Leistungsbeschreibung der Reisegepäck-
Versicherung. 
 
Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? 
 
Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem ausgewählten 
Versicherungsschutz. In der Prämienübersicht für die einzelnen 
Versicherungsprodukte können Sie die genaue Prämie zum 
jeweiligen Versicherungsschutz ablesen. Der 
Versicherungsschutz beginnt frühestens ab Zahlung der 
Prämie. Die Fälligkeit und weitere Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte den Versicherungsbedingungen. 
 
In welchen Fällen leistet die HanseMerkur 
Reiseversicherung nicht? 
 
Generell wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. 
Einige Fälle schließen wir vom Versicherungsschutz in den 
folgenden Sparten aus: 
 
In der Reisegepäck-Versicherung:  

Wenn Schäden durch Verlieren, Liegen- oder Hängenlassen 
von Gegenständen entstehen. Außerdem sind u. a. Bargeld, 
Schecks, Kreditkarten und Wertpapiere nicht versichert. 
 
 

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss? 
 
Sie müssen bei Versicherungsabschluss alle Angaben 
vollständig und wahrheitsgemäß machen. Sofern Sie dagegen 
verstoßen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz! 
 
Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der 
Versicherungsfall eintritt? 
 
Halten Sie den Schaden möglichst gering! Vermeiden Sie alles, 
was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen 
Sie die Schäden unverzüglich der HanseMerkur an. Weitere 
Pflichten entnehmen Sie bitte den „Obliegenheiten“ der 
Versicherungsbedingungen. 
 
Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der 
Nichtbeachtung der Pflichten? 
 
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so kann die 
HanseMerkur die Leistung entsprechend der Schwere des 
Verschuldens kürzen. Dies kann bis zum Verlust der 
kompletten Versicherungsleistung führen. Näheres dazu steht 
in den Versicherungsbedingungen („Obliegenheiten“ und 
„Obliegenheitsverletzungen“). 
 
Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit Zahlung der 
Prämie, nicht jedoch vor dem vereinbarten Zeitpunkt und endet 
zum vereinbarten Ablauftermin. 
 
Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie können Sie ihn 
beenden? 
 
Soweit Sie eine Einmalversicherung abgeschlossen haben, 
endet Ihr Vertrag zum vereinbarten Versicherungsende. Bei 
Abschluss einer Jahresversicherung verlängert sich Ihr Vertrag 
jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht von Ihnen oder von 
der HanseMerkur mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf 
schriftlich gekündigt wird oder sonstige Beendigungsgründe 
vorliegen. Sofern in der Versicherungspolice ein 
Vertragsablaufdatum genannt ist, endet der 
Versicherungsvertrag allerdings spätestens mit diesem Datum, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Weitere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen. 
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Versicherungsfähig sind Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Der Versicherungsschutz besteht weltweit im 
Ausland. Versichert sind die im Versicherungsschein namentlich genannten Personen, für welche die vereinbarte Prämie bezahlt wurde.  

Versicherbarer Personenkreis 

 
� Versicherungssumme  

 
Es gilt die jeweils abgeschlossenen Versicherungssumme. 
Diese ist in der Versicherungsbestätigung ersichtlich. Es 
gibt folgende Stufen: 
 
- 1.000 € 
- 2.000 € 
- 3.000 € 
- 4.000 €        
 

� Selbstbehalt: 100,- EUR je Versicherungsfall 
 

Als Reisegepäck gelten Sachen des persönlichen Reisebedarfs, 
die auf einer Reise mitgenommen werden, sowie Geschenke und 
Reiseandenken, die während der Reise erworben werden. 

 

Die Leistungsausschlüsse entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen VB-RS 2011 (T-D). 
 

Versicherbarer Personenkreis 
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Reisegepäckversicherung  ReisePolice24         Tarif (TB_Jensch_D1401)  

Maximale Reisedauer: 60 Monate (5 Jahre) 

PRÄMIEN GEPÄCKVERSICHERUNG 

 
REISEGEPÄCKVERSICHERUNG 

 
für Einzelpersonen 

Altersbegrenzung: 
keine 

 
Geltungsbereich: 

Weltweit inklusive USA / CAN 
 

Versicherungssumme Monatsprämie je Person 

1.000 € 9,00 € 

2.000 € 13,00 € 

3.000 € 19,00 € 

4.000 € 25,00 € 

Mindestprämie 9,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Versicherungsfähig sind Personen mit festem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.  

 Der Versicherungsschutz besteht weltweit im Ausland. 

 Versichert sind die im Versicherungsschein namentlich genannten Personen, für welche die vereinbarte Prämie bezahlt wurde. 

 Keine Altersbeschränkung.  
 

 Die Versicherung muss vor Antritt des Auslandsaufenthaltes für den gesamten Zeitraum abgeschlossen werden und endet zu dem 
im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, spätestens nach 60 Monaten.  

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt, jedoch nicht vor der Ausreise und 
frühestens am Tag nach Eingang des Antrages bei der HanseMerkur.  

 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der vertragsgemäße Prämieneinzug.  

 Der Versicherungsschutz ist auch gewährleistet bei Prämienzahlung nach Versicherungsbeginn.  

 Verlängerungen innerhalb der Höchstversicherungsdauer sind nach Zustimmung der HanseMerkur möglich  

 Die Höchstversicherungsdauer beträgt 60 Monate.  

 Der Vertrag kann vorzeitig auf Beantragung zum Ende der Auslandsreise beendet werden; die zuviel eingezogene Prämie wird 
erstattet. 

 Selbstbehalt: 100,- € je Versicherungsfall 
 

 Die Leistungsausschlüsse entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen VB-RS 2011 (T-D) 
 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN 


